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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.01.1994

Index

10/07 Verwaltungsgerichtshof

Norm

VwGG §26 Abs1 Z1;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Ist ein Nachweis über den Zeitpunkt der Zustellung des angefochtenen Bescheides nicht zu erbringen, so muß im

Zweifel von der Rechtzeitigkeit der Beschwerde ausgegangen werden.
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